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Begriffsänderungen

Tätigkeit
Der Begriff Tätigkeit umfasst den früheren Begriff „Umgang“
Schließt Bedien- und Überwachungstätigkeiten ein

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW)
AGW ersetzt den bisherigen MAK-Wert
TRK-Werte sind ersatzlos entfallen

Biologischer Grenzwert (BGW)
Ersetzt den biologischen Arbeitsplatztoleranzwert (BAT)

Auslöseschwelle entfallen

Technisches Regelwerk
TRGS basierend auf der alten GefStoffV nur noch Auslegungs- und 
Anwendungshilfe

GefStoffV
§ 3 (3)

GefStoffV
§ 3 (6)

GefStoffV
§ 3 (7)
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Gefahrstoffinformation

Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit durch Gefahrstoffe

Informationsermittlung 

Stoffe, 
Zubereitungen, 
Erzeugnisse mit 

gefährlichen 
Eigenschaften 
vorhanden ?

Tätigkeiten 
bei denen Stoffe
mit gefährlichen 
Eigenschaften 

freigesetzt 
werden ?

Information über Gefahrstoffe
Gefährliche Eigenschaften und 
Wirkungen
Informationen des Herstellers, 
insbesondere das Sicherheitsdatenblatt
Grenzwerte
Physikalisch-chemische Wirkungen
Vorsorgeuntersuchungen
Möglichkeiten eines Ersatzstoffes
Wechselwirkungen

Information über die Tätigkeit

Art der Tätigkeit
auch Wartung und Instandhaltung
Dauer
Ausmaß, Gefahrstoffmenge
Arbeitsbedingungen und Verfahren
Möglichkeiten eines Ersatzverfahrens

Gefährdungsbeurteilung

GefStoffV 
§ 1 (1)GefStoffV

§ 3 (1)

GefStoffV 
§ 3 ( 3)

GefStoffV 
§ 7

ja

nein

ja

Arbeits-
hygienische

Grund-
anforderungen

nein
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Gefährdungsbeurteilung

Besondere GefährdungGeringe Gefährdung Normale Gefährdung Hohe Gefährdung



617.07.2007; Dr. Grubert

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Schutzstufenkonzept

Schutzstufe 3:
Hohe Gefährdung

Schutzstufe 4:
Besondere Gefährdung

Schutzstufe 1:
Geringe Gefährdung

Erleichterung

KMRF
Kat 1+2

R10

Anhang III Nr. 1

Schutzstufe 2:
Grundschutz
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Schutzstufenkonzept

Schutzstufe 1 – geringe Gefährdung

Geringe Stoffmenge, niedrige Exposition, Arbeitsbedingungen.
Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 1

Nur generelle Schutzmaßnahmen erforderlich (TRGS 500):
- Geeignete Arbeitsmethoden, -verfahren und Arbeitsmittel
- Geeignete Wartungsverfahren
- Anzahl der exponierten Beschäftigten begrenzen
- Mengenbegrenzung der Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
- Angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere die

regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes
- Regelmäßige Überprüfung der technischen Schutzmaßnahmen

(mind. alle 3 Jahre)
Dokumentation nicht detailliert (?) und Ergebnis der Überprüfung der
technischen Schutzmaßnahmen
Nicht für T, T+ und CMR-Stoffe Kat 1+2 ausreichend

GefStoffV
§ 8
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Schutzstufenkonzept 

Für alle Gefahrstoffe als Grundschutz
Tätigkeiten mit Biozidprodukten
Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 2:

Schutzmaßnahmen der Schutzstufe 1
Substitution durch andere Stoffe, Zubereitungen oder
Erzeugnisse,  Arbeitsmethoden u. -verfahren
Technische Schutzmaßnahmen
Organisatorische u. kollektive Schutzmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen

Weitere Schutzmaßnahmen:
Einhalten von Arbeitsplatzgrenzwerten
Erneute Gefährdungsbeurteilung bei Überschreitung
des AGW
Aufsicht für allein arbeitende Beschäftigte
Verbot von Nahrungs- und Genussmitteln

Schutzstufe 2 – normale Gefährdung

R
an

gf
ol

ge

GefStoffV
§ 9
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Schutzstufenkonzept 

Schutzstufe 2 – normale Gefährdung

GefStoffV
§ 9

Dokumentation
Wie Schutzstufe 1
Gefahrstoffverzeichnis
Begründung bei Verzicht auf Ersatz
ggfs. Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen
Fortschreibung bzw. Wiederholung der Gefährdungsbeurteilung
Betriebsanweisungen
Inhalt u. Zeitpunkt der jährlichen Unterweisung
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Schutzstufenkonzept 

GefStoffV
§ 10

Schutzstufe 3 – hohe Gefährdung

Für T und T+ Stoffe
Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 3:

Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 1 und 2
Verwendung geschlossener Systeme
Einhalten von Arbeitsplatzgrenzwerten
Arbeitsplatzmessungen vorrangig vor VSK
Abgegrenzte und gekennzeichnete Arbeitsbereiche
Unter Verschluss aufbewahren
Fachkundiges Personal 

Dokumentation
Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen
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Schutzstufenkonzept 

GefStoffV
§ 11

Schutzstufe 4 – besondere Gefährdung

Für KMRF der Kategorie 1 und 2:
Krebserzeugende (C) 
Erbgutverändernde (M)
Fruchtbarkeitsgefährdende (RF) Stoffe

Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 4:
Schutzmaßnahmen nach Schutzstufe 1, 2 und 3
Arbeitsplatzmessungen obligatorisch
Schwarz-Weiß-Bereiche
Verbot der Rückführung von Abluft
Weitere Schutzmaßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte
bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

Dokumentation
Beschäftigtenverzeichnis führen oder durch Vorsorgekartei
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Unterrichtung der Beschäftigten (1)

Gefahrstoffbetriebsanweisung
Schriftliche Betriebsanweisung in verständlicher Form 
und Sprache 
Ausnahme: Geringe Gefährdung Stufe 1
Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen 
Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert 
werden

Gefahrstoff-Unterweisung
Alle Beschäftigten müssen vor Aufnahme der Tätigkeit 
und dann mind. jährlich anhand der Betriebsanweisung 
über die auftretenden Gefährdungen und Schutz-
maßnahmen mündlich unterwiesen werden 
Dokumentation durch Unterschriftenlisten und 
Unterweisungsinhalte 
Ausnahme: geringe Gefährdung

GefStoffV
§ 14 (1)

GefStoffV
§ 14 (2)
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Unterrichtung der Beschäftigten (2) 

Sicherheitsdatenblätter
Beschäftigte müssen Zugang zu den 
Sicherheitsdatenblättern haben

Methoden und Verfahren
Unterweisung über Methoden und Verfahren 
zur sicheren Anwendung der Gefahrstoffe

Arbeitsmedizinische Beratung:
Sicherzustellen, dass Beschäftigten, eine 
allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische 
Beratung erhalten
Möglichst im Rahmen der Unterweisung
Es soll zu Angebotsuntersuchungen und 
besondere Gesundheitsgefahren unterrichtet 
werden

GefStoffV
§ 14 (1)
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Pflichtuntersuchungen 
Pflichtuntersuchung bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr.1 
erforderlich: 

- wenn AGW überschritten ist 
- Bei Hautkontakt mit hautresorptiven Stoffen
- Bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr. 2.1 

Voraussetzung für die Tätigkeit

Angebotsuntersuchungen
Angebotsuntersuchungen: 

- Bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr.1, wenn Exposition besteht
- Bei Tätigkeiten nach Anhang V Nr. 2.2 

GefStoffV
§ 15,16
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Zusammenwirken verschiedener Firmen

Fremdfirmen, die Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen ausüben, müssen über 
die erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrung verfügen.

Der Auftraggeber hat über die erforderlichen 
Gefahrenquellen und spezifischen 
Verhaltensregeln zu informieren. 

Bei gegenseitiger Gefährdung muss der 
Auftraggeber einen Fremdfirmenkoordinator 
bestellen. 

Es muss eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden. Ergebnisse der 
gemeinsamen Gefährdungsbeurteilung von 
allen dokumentieren. 

GefStoffV
§ 17
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Unterrichtungspflicht an Behörden

Unverzügliche Mitteilung an zuständige Behörde über jeden 
Unfall oder Betriebsstörung, die zu einer ernsthaften 
Gesundschädigung der Beschäftigten geführt haben.

Über Krankheits- und Todesfälle, die durch Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen verursacht sind

Mitteilungspflicht bei Tätigkeiten mit Asbest

Mitteilungspflichten an die zuständige Behörde auf Verlangen

GefStoffV
§ 19
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Umsetzung der neuen Gefahrstoffverordnung

Zusammenfassung
Erweiterter Anwendungsbereich
Neues Grenzwertkonzept 
Auch physikalisch-chemische Eigenschaften berücksichtigt
Fachkunde bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilung 
Schutzstufenkonzept
Neu ausgerichtete arbeitsmedizinische Vorsorge
Koordinierung für Fremdfirmen
Unterrichtung der Behörden bei Unfällen und Krankheiten
Wegfall der Anzeigepflicht für Krebs erzeugende Stoffe 
(Ausnahme: Asbest)
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